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Übungsaufgabe mit Lösung  
Kriminologie/Kriminalistik
Schwerpunkte: Gewaltkriminalität, Raub, Tötungsdelikt, fremdenfeindliche Gewalt, 
Jugendkriminalität

Horst Clages, LKD a.D., Overath

Vorbemerkungen
1. Fachdidaktische Hinweise
Die vorliegende Übungsaufgabe mit Lösung entspricht in der 
Methodik einer Klausur mit Lösung im herkömmlichen Studi-
enfach Kriminologie. Da es sich um eine Übung mit fachlicher 
Vertiefung handelt, wurde der Sachverhalt kurz gehalten, d.h. 
der Informationsgehalt zur Tat, zu den Tätern und dem Opfer 
ist eng begrenzt. Die Übung soll jedoch zeigt, dass auch bei 
eingeschränktem Informationspotenzial i.d. Regel hinreichende 
Ansatzpunkte vorliegen, um eine Erstbewertung von Tat, Tatge-
schehen und Tätern vorzunehmen. Für ein gesichertes Analyse-
ergebnis als Grundlage für Entscheidungsfindungen gilt jedoch 
nach wie vor die Feststellung: je größer das Informationspoten-
zial, desto sicherer das daraus resultierende Analyseergebnis.

Diese Aussage liegt in der Tatsache begründet, dass in den 
meisten Fällen die vorliegenden Informationen über ein polizei-
lich bedeutsames Ereignis nicht von vorn herein ausreichen, um 
ein vollständiges und gesichertes Bild über einen Sachverhalt zu 
liefern, d.h. dass es nach der ersten Kenntnisnahme von einem 
Ereignis oder der Aufnahme von Ermittlungshandlungen stets 
noch offene Fragen gibt. Das kann jedoch in der polizeilichen 
Einsatzpraxis nicht dazu führen, auf erste unaufschiebbare Ein-
satz- und Ermittlungsmaßnahmen zunächst zu verzichten. Die 
Situation zwingt dazu, sich auf der Basis des vorliegenden In-
formationsstandes ein vorläufiges Bild über das Ereignis zu ma-
chen, dass Grundlage für den Entscheidungsprozeß über die Art 
und den Umfang der polizeilichen Erstreaktion ist. Es wird also 
eine gedankliche Hilfskonstruktion aufgestellt, die allerdings im 
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Einzelfall auch zu Fehlbeurteilung und in der Folge zu Fehlent-
scheidungen führen kann. Das Defizit an Ereignisinformationen 
zieht sich, wenn auch abgestuft nach dem jeweils zur Verfügung 
stehenden Informationspotenzial, regelmäßig durch den gesam-
ten polizeilichen Entscheidungs- und Handlungsprozess in einer 
Sache. Die generelle Frage: „was ist geschehen? was ist ereigni-
sorientiert zu tun?“ kann nur im Ausnahmefall sofort eindeutig 
beantwortet werden. Erst durch die zusätzliche gezielte Informa-
tionserhebung und Verdichtung der Informationen wird dieses 
Defizit reduziert.

Durch Analyse der vorliegenden Informationen und Synthese 
der Analyseergebnisse zu Beginn der kriminalistischen Untersu-
chung sollen mit der Methode der kriminalistischen Hypothese 
(auch kriminalistische Versionsbildung genannt) festgestellte In-
formationslücken über eine Tat, über einzelne Tatabläufe, über 
den Täter pp. geschlossen werden. Die Methode bzw. der Pro-
zess der Hypothesenbildung werden hier nicht erörtert. Weiter-
gehende Informationen finden Sie bei Clages1, Der Rote Faden, 
S. 163 – 171. 
2. Methodische Anmerkungen
Unter dem Aspekt der Modularisierung von Studieninhalten im 
Rahmen des Bachelor-Studiums weisen Sachverhalt und Lösung 
inhaltliche Elemente des Strafrechts, des Jugendrechts, der Kri-
minologie, der Persönlichkeitspsychologie sowie sozialpsycholo-
gische Ansätze auf. Fachlich ist, ausgehend von der polizeilichen 
Lagebewältigung, der Fall problemlos um Aufgaben der Einsatz-
lehre (z.B. Fahndung nach den flüchtigen Tätern) und der Krimi-
nalistik einschl. Rechtsmedizin zu ergänzen. Insoweit ist hiermit 
ein fächerübergreifender ganzheitlicher Ansatz gewährleistet.

Bei näherer Betrachtung drängt sich der Eindruck auf, dass 
der fächerübergreifende Lehransatz bei der Vermittlung von 
Lerninhalten, der sich an den Praxisanforderungen orien-
tiert, keineswegs eine „neue Erfindung“ des Bacherlor-Stu-
diums darstellt, sondern seit jeher Gegenstand des Lehrens 
und Lernens in der polizeilichen Aus- und Weiterbildung ist.  
Die Problematik des Lehrens und Lernens differenziert nach Stu-
dienfächern –wie dies in der herkömmlichen Vermittlung des 
Lernstoffes erfolgt- liegt erfahrungsgemäß in der notwendigen 
fächerübergreifenden Transferleistung der Lerninhalte, d.h. in 
der komplexen Anwendung auf den praktischen Fall. Dies stellte 
insbesondere die Lernenden häufig vor erhebliche Schwierigkei-
ten. Es ist zu erwarten, dass durch die Modularisierung des Lern-
stoffes hier eine Verbesserung des praxisorientierten Lernerfolgs 
eintreten wird. Kritiker befürchten allerdings eine damit einher-
gehende Verflachung in Qualität und Tiefe der zu vermittelnden 
Lehrinhalte. 

Sachverhalt

In der Nacht zum 24.10.2007, gegen 1.15 Uhr, wurde in der 
Nähe des Hbf. der Universitätsstadt in A ein 30jähriger dunkel-
häutiger Student von zwei Tätern, bei denen es sich dem Augen-
schein nach um Heranwachsende im Alter von etwa 18 bis 20 
Jahren handelte, zusammengeschlagen und beraubt. Von Zeu-
gen wurde beobachtet, dass die Täter das Opfer mit den Wor-
ten bedrohten: „He, Kanake, raus mit der Kohle“. Als sich der 
Mann weigerte, schlugen beide Täter mit den Fäusten auf das 
Opfer ein. Das Opfer wurde nach Aussagen der Zeugen mehr-
fach durch Faustschläge eines der Täter im Gesicht getroffen, 
wobei der zweite Täter das Opfer von hinten mit beiden Armen 
umklammerte, so dass der Überfallene sich nicht wehren konnte 
und in Folge der Schläge zu Boden stürzte. Beide Täter traten 

dann wiederholt mit ihren Stiefeln dem Überfallenen an den 
Kopf. Nachdem sie seine Kleidung durchsucht hatten, raubten 
sie dem an Boden bewegungslos liegenden Opfer die Geldbörse 
und das Mobiltelefon. Die Täter flüchteten zu Fuß mit der Beute, 
ohne sich um den niedergeschlagenen Mann zu kümmern.  
Die Zeugen, zwei junge Männer und eine junge Frau, die den 
Vorfall beobachteten, griffen nicht ein, um die Tat zu verhindern. 
Sie befürchteten, selbst angegriffen zu werden. Nachdem sich 
die Täter zu Fuß entfernt hatten, verständigten Sie die Polizei. 
Die Täter wurden von den Zeugen als sog. „Glatzen“ mit „Sprin-
gerstiefeln“ beschrieben. Die unverzüglich eingeleitete Tatortbe-
reichsfahndung nach den flüchtigen Tätern war erfolglos.

Das Opfer wurde insbesondere durch Tritte an den Kopf schwer 
verletzt. Trotz notärztlicher Versorgung verstarb der Mann noch 
in der gleichen Nacht an schweren Schädelverletzungen im Kran-
kenhaus.

Aufgaben:

1.	 Beurteilen Sie das Delikt kriminalphänomenologisch
2.	 Welche Rolle spielen bei Delikten dieser Art Gewaltmotive/-

handlungen?
3.	 Typisieren Sie die Täter

Anlage

Als Hilfsmittel für die Lösung der Aufgaben 1. und 3. ist das 
nachfolgend dargestellte  „Schema für kriminologische Einzel-
fallanalysen“ hilfreich. Bei der hier vorgestellten kriminalwissen-
schaftlichen Untersuchungsmethode handelt es sich um eine 
kriminologische Einzelfallanalyse. Mit ihr sollen neben phäno-
menologischen Aspekten einer kriminellen Handlung die der Tat 
zu Grunde liegenden Bedingungen und Ursachen des Einzelfalles 
herausgearbeitet analysiert und unter kriminologischer Fragestel-
lung bewertet werden. 

Daneben stehen so genannte kriminologische Deliktsanalysen, 
bei denen im Mittelpunkt der Betrachtung vorwiegend phäno-
menologische Untersuchungen bestimmter Straftatbestände 
oder Deliktsfelder stehen.2

Die einzelnen Gliederungspunkte der Fallanalyse stellen keines-
wegs ein starres Gerippe dar, das für jeden Fall lückenlos und in 
der dargestellten Abfolge abgearbeitet werden muss. Es ist viel-
mehr ein Gliederungsschema, das möglichst auf unterschiedliche 
Sachverhalte mit verschiedenen Problem- und Fragestellungen 
Anwendung finden soll und gleichzeitig dem Bearbeiter als ein 
Art Checkliste Hilfestellung gibt, damit bedeutsame Beurteilungs-
kriterien nicht übersehen und in eine sachlogische Abfolge ge-
bracht werden.

Schema für kriminologische Einzelfallanalysen
1.	 Kriminologisch-strafrechtliche Deliktsbestimmung
1.1	 Charakteristische Merkmale der vorliegenden Tat
1.2	 Kriminologische Bestimmung des Delikts
1.3	 Strafrechtliche Bestimmung des Delikts
1.4	 Kriminologische Bedeutung des Delikts
2.	 Die Tat
2.1	 Vortatphase
2.1.1	 Tatauslösende Faktoren, Tatmotiv
2.1.2	 Opfer- bzw. Objektauswahl
2.1.3	 Tatortwahl
2.1.4	 Tatzeitwahl
2.1.5	 Sicherungsmaßnahmen des Täters
2.1.6	 Sonstige Planung und Tatvorbereitung
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